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UMWANDLUNGSANSPRUCH
Jeder Kontoinhaber hat einen Anspruch darauf, dass 
sein bestehendes Girokonto in ein Pfändungs schutz
konto (PKonto) umgewandelt wird. Die Umwandlung 
kann auch von einem Bevollmächtigten beantragt 
werden. Die Umwandlung ist auch möglich, wenn das 
Konto im Soll geführt wird.

VERBOT MEHRERER  
PFÄNDUNGSSCHUTZKONTEN
Jede Person darf nur ein Girokonto als PKonto führen. 
Das Führen mehrerer PKonten ist untersagt und 
kann strafrechtlich verfolgt werden. Insbesondere bei 
einem Kontowechsel ist darauf zu achten, dass vor 
der Umwandlung des neuen Kontos in ein PKonto 
die Funktion des bisherigen Kontos als PKonto auf
gehoben wird. 

PFÄNDUNGSSCHUTZ BEI  
GEMEINSCHAFTSKONTO
Das Gesetz lässt PKonten nur als Einzelkonten zu. 
Ein Gemeinschaftskonto (z. B. EheleuteKonto) kann 
nicht als PKonto geführt werden. Wird ein Gemein
schaftskonto gepfändet, so darf das Kreditinstitut 
erst einen Monat nach Zustellung der Pfändung (kon
kret nach Zustellung des Überweisungsbeschlusses) 
aus dem Guthaben des Kontos Beträge an den 
Pfändungsgläubiger auskehren. Diesen Monatszeit
raum kann/sollte jeder der Mitkontoinhaber nutzen 
und jeweils ein Einzelkonto für sich einrichten, falls 
ein solches noch nicht vorhanden ist. 

Auf diese Einzelkonten muss der jeweilige Mitkonto
inhaber dann innerhalb dieses Monatszeitraumes das 
anteilige Guthaben pro Kontoinhaber übertragen las
sen. Auch weitere Gutschriften innerhalb dieses 
Monatszeitraumes können dann anteilig übertragen 
werden. Grundsätzlich wird das Guthaben pro Kopf 
aufgeteilt, bei zwei Mitkontoinhabern also je zur 
Hälfte, bei drei je zu einem Drittel usw. 

In besonders gelagerten Fällen können sich die 
Mitkontoinhaber des Gemeinschaftskontos und der 
pfändende Gläubiger auch auf einen anderen 
Verteilschlüssel verständigen. Hierzu benötigen sie 
aber die Zustimmung aller Pfändungsgläubiger, die 
das Gemeinschaftskonto gepfändet haben. Die 
anderweitige Verteilung muss dem Kreditinstitut in 
Textform mitgeteilt werden.

Der Pfändungsschuldner muss sein Einzelkonto als 
PKonto führen, um dort im Rahmen seiner 
Pfändungsfreibeträge auch über das übertragene 
Guthaben (seinen Anteil aus dem Gemeinschafts
konto) verfügen zu können. Der/Die nicht gepfände
ten Mitkontoinhaber benötigen kein PKonto. Ihr 
übertragener Guthabenanteil aus dem Gemein
schafts konto unterliegt nicht mehr der Pfändung.

Nach Ablauf der Monatsfrist ist die Übertragung wei
terer Gutschriften von dem Gemeinschaftskonto auf 
die Einzelkonten nicht mehr möglich.

Die Gemeinschaftskontoinhaber müssen den 
Monatszeitraum also nutzen und jeweils rechtzeitig 
veranlassen, dass Gutschriften auf das jeweilige 
Einzelkonto übertragen werden.

Das Gemeinschaftskonto sollte zum Ende des 
Monatszeitraums aufgelöst werden. Dann können 
keine Gutschriften dort mehr verbucht und auch 
nicht an den Pfändungsgläubiger ausgezahlt werden.

UMWANDLUNG IN EIN PFÄNDUNGSSCHUTZ
KONTO AUCH NACH KONTOPFÄNDUNG  
MÖGLICH
Die Umwandlung in ein PKonto kann auch beantragt 
werden, wenn für das Girokonto bereits Pfändungen 
zugestellt wurden. Wird die Umwandlung in ein 
PKonto innerhalb von einem Monat ab Zustellung 
des Pfändungs und Überweisungsbeschlusses beim 
Kreditinstitut vollzogen (Kreditinstitute haben zur 
Bearbeitung drei Geschäftstage Zeit), dann gilt die 
Schutzwirkung des PKontos bereits ab Zustellung 
des Pfändungs und Überweisungsbeschlusses – 
ansonsten erst für die Zukunft.
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AUTOMATISCHER PFÄNDUNGSSCHUTZ – 
GRUNDFREIBETRAG
Wird das PKonto gepfändet, so erhält der Konto in
haber automatischen Pfändungsschutz in Höhe des 
jeweils gesetzlichen Grundfreibetrages. Die Inan
spruchnahme des Pfändungsfreibetrages auf dem 
Pfändungsschutzkonto setzt ein entsprechendes 
Guthaben zu diesem Zeitpunkt voraus. Über Gut
haben bis maximal zur Höhe des Grundfreibe trages 
kann der Kontoinhaber auch nach Zustellung von 
Pfändungen ohne weiteres verfügen. Auf die Art der 
Einkünfte und auf den Zeitpunkt des Zahlungs
eingangs kommt es nicht an; der Pfändungs
freibetrag gilt für den jeweiligen Kalendermonat.

MIT BESCHEINIGUNG – ERHÖHTER FREIBETRAG
Über den gesetzlich bestehenden Grundfreibetrag 
hinaus kann sich der Pfändungsfreibetrag für das 
PKonto je nach Lebenssituation des Kontoinhabers 
(Pfändungsschuldners) um weitere Freibeträge erhö
hen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn er einer 
oder mehreren Personen aufgrund gesetzlicher 
Verpflichtung Unterhalt gewährt oder für Dritte (z. B. 
Lebensgefährte, Stiefkind) bestimmte Sozial leistungen 
oder Leistungen nach dem Asylbewerber leistungs
gesetz entgegennimmt.

Damit der erhöhte Freibetrag für ihn wirksam wird, 
muss der Kontoinhaber die Umstände, die zu einer 
Erhöhung des Grundfreibetrages berechtigen, seinem 
Kreditinstitut durch eine geeignete Bescheinigung 
nachweisen (vom Sozialleistungsträger oder einer 
anerkannten Schuldnerberatung und Verbraucher
schutzverbände, Arbeitgeber, Familienkasse, Rechts
anwalt oder Steuerberater).

AUF ANTRAG – INDIVIDUELLE  
FREIGABEENTSCHEIDUNG
Werden auf dem gepfändeten PKonto Arbeitsein
künfte, Lohnersatzleistungen (wie Altersrente, 
Kranken geld, Arbeitslosengeld) oder Einkünfte von 
Selbständigen gutgeschrieben, die den automatisch 
geschützten Grundfreibetrag bzw. den erhöhten 
Sockelbetrag übersteigen, muss sich der Kontoin
haber an das Vollstreckungsgericht wenden, um die 
Freigabe des gepfändeten Guthabens im Einzelfall zu 
erreichen. Bei Pfändungen durch öffentliche Gläubiger 
(z. B. Finanzamt, Krankenkasse, u. ä.) sind die Voll
streckungsstellen der öffentlichen Gläubiger zuständig.

Das Vollstreckungsgericht kann ausnahmsweise, 
etwa bei einer Pfändung wegen Unterhaltsan sprüchen, 
auf Antrag des Gläubigers geringere Pfändungsfreibe
träge bestimmen. Das Kreditinstitut ist dann an diese 
Pfändungsfreibeträge gebunden, auch wenn sie  
niedriger sind als die im Gesetz vorgeschriebenen 
Freibeträge.

ÜBERTRAG AUF 3 NACHFOLGENDE  
KALENDERMONATE (ANSPARBETRAG)
Hat der Kontoinhaber sein pfändungsgeschütztes 
Guthaben bis zum Ende des Kalendermonats nicht 
aufgebraucht, kann dieser verbleibende Guthabenrest 
maximal drei Monate übertragen werden und steht 
dann zusätzlich zum geschützten Monatsguthaben 
zur Verfügung. Dadurch erhöht sich jeweils der 
geschützte Freibetrag der Folgemonate. Das über
tragene Guthaben wird im Folgemonat zuerst ver
braucht.

PFÄNDUNGSS CHUTZ AUCH FÜR 
SELBSTÄNDIGE
Die Pfändungsschutzregelungen zum Pfändungs
schutzkonto gelten auch für Einkünfte von 
Selbständigen. 
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PFÄNDUNGSSCHUTZKONTO IST IMMER  
EIN GUTHABENKONTO
Das Gesetz ordnet an, dass ein PKonto ausschließ
lich auf Guthabenbasis geführt werden darf und 
gewährt Pfändungsschutz in Höhe des jeweiligen 
Freibetrages nur dann, wenn Guthaben in entspre
chender Höhe vorhanden ist. Das schließt aus, dass 
auf einem PKonto bspw. Dispokredite gewährt oder 
Überziehungen zugelassen werden. 

SCHUTZ BEI KONTEN MIT SOLLSALDO 
Auch wenn ein Konto – ohne Pfändung – einen 
Sollsaldo aufweist, kann der Kontoinhaber die 
Umwandlung in ein PKonto verlangen. Da das 
PKonto nur im Guthaben geführt werden darf, muss 
der Sollsaldo ausgebucht werden. Hierfür kann das 
Kreditinstitut ein zweites Konto oder ein Unterkonto 
einrichten. Hat der Kontoinhaber die Umwandlung in 
ein PKonto verlangt, so darf das Kreditinstitut Gut
schriften in Höhe des jeweiligen (erhöhten) Sockel
freibetrages nicht mehr mit dem Sollsaldo verrech
nen. So soll sichergestellt werden, dass auch 
Personen mit überzogenen Konto im Rahmen der 
Pfändungsfreibeträge ihren Lebensunterhalt bestrei
ten können. Empfehlenswert ist es, eine Rückführung 
des Sollsaldos anzustreben, um schuldenfrei bei 
Ihrem kontoführenden Institut zu werden. Soweit auf 
ein im Soll geführtes Konto eine Pfändung eingeht, 
gilt das Verrechnungs und Aufrechnungsverbot für 
das Kreditinstitut ebenfalls. Wichtig: Dazu muss der 
Kontoinhaber zwingend innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Pfändung auch tatsächlich die Umwand
lung in ein PKonto verlangen.

BEENDIGUNG DER PKONTOFUNKTION
Der Kontoinhaber kann mit einer Frist von vier 
Geschäftstagen jeweils zum Monatsende von dem 
Kreditinstitut verlangen, dass die PKontofunktion 
des Kontos aufgehoben wird.

Das Konto wird dann zu den bisherigen Bedingungen 
unverändert fortgeführt. 

ANORDNUNG DER UNPFÄNDBARKEIT
Auf Antrag des Kontoinhabers kann das Voll
streckungsgericht anordnen, dass das Pfändungs
schutzkonto für die Dauer von bis zu zwölf Monaten 
nicht der Pfändung unterworfen ist. Hierzu muss der 
Kontoinhaber nachweisen, dass dem Konto in den 
letzten sechs Monaten vor Antragstellung ganz über
wiegend nur unpfändbare Beträge gutgeschrieben 
wurden, und er muss glaubhaft machen, dass 
Gleiches für die folgenden sechs Monate zu erwarten 
ist. Ordnet das Vollstreckungsgericht die Unpfänd
barkeit (für bis zu zwölf Monate) an, bräuchte er 
keine weiteren Schritte zum Erhalt seines Konto
pfändungsschutzes mehr zu unternehmen, falls in 
diesem Zeiraum eine weitere Kontopfändung erfolgt. 

MELDUNG AN AUSKUNFTEIEN
Das Gesetz sieht vor, dass die Einrichtung, die 
Löschung und der Widerruf eines Pfändungsschutz
kontos vom Kreditinstitut den Auskunfteien, z. B. der 
SCHUFA, mitgeteilt werden können.

Diese Auskunft soll die missbräuchliche Führung von 
mehreren Pfändungsschutzkonten durch eine Person 
verhindern. Auf Anfrage erhält das Kreditinstitut von 
der Auskunftei nur dann eine Auskunft, ob für den 
Kontoinhaber bereits ein Pfändungsschutzkonto bei 
einem anderen Kreditinstitut geführt wird, wenn der 
Kontoinhaber sein Girokonto in ein Pfändungsschutz
konto umwandeln lassen will. In einer Auskunft über 
die Bonität des Kontoinhabers wird die Tatsache, 
dass der Kontoinhaber ein Pfändungsschutzkonto 
führt, nicht enthalten sein.
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